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1.I Kollektivvertrag für die ArbeitnehmerInnen der Universitäten - 1. Nachtrag vom 1. 1. 2010 

samt Präambel/Kundmachung des Kollektivvertrags im Amtsblatt am 30. 1. 2010 
 

Der Kollektivvertrag für die ArbeitnehmerInnen der Universitäten - 1. Nachtrag vom 1. 1. 2010 
sowie die Präambel sind im Anschluss als separate pdf-Dokumente einsehbar. 
 

 
 
2.I Richtlinie Sonderbestimmungen für Vorsitzende/Stellvertretende Vorsitzende des 

Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen 02/2010 
 
 Die o. a. Richtlinie wurde ebenfalls als separates Dokument im Anschluss abgespeichert. 
 
 
 
3.I  Wahl der/des Vorsitzenden u. stellvertretenden Vorsitenden der Schiedskommission der 

Akademie der bildenden Künste Wien 
 
 In der konstituierenden Sitzung der Schiedskommission vom 8. 2. 2010 wurden vom 

versammelten Gremium der Hauptmitglieder einstimmig Herr Senatspräsident Hon. Prof. Dr. 
Herbert Pimmer zum Vorsitzenden und Frau Hofrätin Dr.in Elisabeth Lovrek zur stellvertretenden 
Vorsitzenden gewählt. 

 
 
 
4.I Bestellung eines stellvertretenden Leiters des IBK nach Rücktritt von Frau a. o. Univ. 

Prof.in Doz.in Mona Hahn 
 

Nach dem Rücktritt von Frau a.o. Univ. Prof.in Doz.in Mona Hahn als Stellvertreterin des Leiters 
des IBK wurde mit sofortiger Wirksamkeit Herr Mag. Reisenberger für diese Funktion bestellt. 
 

 
 
5.I Ausschreibung Demokratiepreis 2010 der Margaretha Lupac-Stiftung  
 
 

Zur Ausschreibung gelangt der Demokratiepreis 2010 der Margaretha Lupac-Stiftung für 
Parlamentarismus und Demokratie. Der Preis kann auf bis zu 3 Bewerbungen aufgeteilt werden 
und beträgt insgesamt 15.000.- Euro.  
Einreichtermin: 31. März 2010 (Datum des Poststempels) 
Ausgezeichnet werden Personen/Einrichtungen, die sich im Rahmen ihres Lebenswerkes/in 
ihrer täglichen Arbeit  
- für Demokratie / Geschlechterdemokratie / Minderheitenrechte engagieren oder 
- sich für den Dialog in der politischen Auseinandersetzung, in der Kunst und in 
 gesellschaftlichen Fragen als Ausdruck der Toleranz und der Integration einsetzen. 
 
Nähere Informationen und Bewerbungsunterlagen für die Ausschreibung erhalten Sie unter:  
Margaretha Lupac-Stiftung für Parlamentarismus und Demokratie  
Dr. Karl Renner - Ring 3  
1017 Wien  
  
Tel.: +43 1 401 10 2216  
e-mail: lupacstiftung@parlament.gv.at. 
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6.I Ausschreibung Erasmus Mobilitätsprogramm für Weiterbildung von Personal Staff 

Training/STT(akad. Jahr 09/10 – gültig bis 30. Sep 2010) 
 

 
Ziele  
Wesentliche Ziele sind u.a. 
▪ Erwerb von Wissen oder spezifischen Kenntnissen aus Erfahrungen und bewährten Verfahren im 
Ausland sowie von praktischen Fähigkeiten, die  für die  aktuelle Tätigkeit und  berufliche Entwicklung 
wichtig sind 
▪ Zusammenarbeit zwischen Hochschulen und Unternehmen. 
 
Aufnahmeeinrichtungen 
Für die Mobilität von allgemeinem Hochschulpersonal kommen u.a. infrage: 
 ▪ Partnerhochschulen (EU-Hochschulraum, exkl. Schweiz) 
▪ Unternehmen / Einrichtungen, die sowohl im öffentlichen als auch privaten Bereich tätig sind, davon 
ausgenommen sind: 
▪ Europäische Einrichtungen  
▪ Organisationen, die EU-Programme verwalten  
▪ Auslandsvertretungen der Herkunftsländer (Botschaften, Konsulate, Kulturinstitute usw.)  
Bei Unklarheiten bezüglich der Teilnahmeberechtigung einer Aufnahmeeinrichtung ist die NA zu 
kontaktieren.  
 

 Teilnahmeberechtigt sind u.a. 
▪ Lehrende 
▪ administratives Personal 
▪ Personal von Unternehmen, das für Lehrtätigkeit an eine Hochschulinstitution eingeladen wird 
Auswahlkriterien liegen zwar im autonomen Bereich der Institution, sollten aber transparent sein. 

Aufenthaltsdauer 

▪ mindestens 1 Woche (5 Arbeitstage): An- und Abreisetag sind nicht zu berücksichtigen (Aufenthalte 
unter 1 Woche bedürfen einer Begründung und Dokumentation durch die Hochschule)  
▪ maximal 6 Wochen 
 
Auswahl  
Die Auswahl der BewerberInnen erfolgt auf der Grundlage eines Arbeitsplans / Work Plan, der 
sowohl von der Gast- wie auch der Heimatinstitution und von allen beteiligten Personen unterschrieben 
sein muss. Dieser Arbeitsplan sollte folgende Kriterien beinhalten 
▪ Zweck der Weiterbildung 
▪ Ziele der Weiterbildung 
▪ erwartete Resultate 
▪ auszuführende Tätigkeiten 
▪ Zeitplan 
 
Detaillierte Teilnahmebedingungen finden Sie unter: 
www.lebenslanges-lernen.at  (Richtlinien zur Erasmus-Mobilität 2009/10) 
 weitere Infos /Formulare etc.: 
Büro für internationale Beziehungen 
▪ Chris Sichrovsky ו Tel: 588.16 DW 2100 ו c.sichrovsky@akbild.ac.at  
▪ Gabriele Reinharter-Schrammel ו Tel: 588.16 DW 2103 ו g.reinharter@akbild.ac.at 

 
 
 
Für das Rektorat: 
Mag. Anna Steiger 
Vizerektorin 


